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con un procedimento oggettivo e formale ex lege e con le disposizioni in materia di produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza amministrativa

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
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amministrazioni

�Delega al Governo finalizzata all�ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle 

funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell�economia e del lavoro e alla Corte dei conti

secondo il metodo illegittimo della 

prassi, in contrasto con un procedimento oggettivo e formale ex lege e con le disposizioni in 

materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza amministrativa
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Herrn 
FILIPPO DEGASPERI 
Regionalratsabgeordneter 
Regionalratsfraktion 5 Sterne Bewegung 

filippo.degasperi@gmail.com 

Herrn 
PAUL KÖLLENSPERGER 
Regionalratsabgeordneter 
Regionalratsfraktion 5 Sterne Bewegung 

paul.koellensperger@gmail.com 
 
u.z.K. 
 
Herrn 
THOMAS WIDMANN  
Präsident des Regionalrats 

Herrn 
ARNO KOMPATSCHER 
Präsident der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 273/XV 

In der Anfrage Nr. 273/XV wird die geringe Transparenz des Systems zur Performance-Messung 
und -Bewertung von Gemeindesekretären (und Führungskräften) der Gemeinden in unserer 
Region bemängelt. Die Zuerkennung der Ergebniszulage soll nach Meinung der die Anfrage 
unterzeichnenden Regionalratsabgeordneten aufgrund der gängigen Praxis unrechtmäßig 
erfolgen, was einem objektiven und formellen Verfahren ex lege und den Bestimmungen über die 
Produktivität der öffentlichen Arbeitnehmer und die Verwaltungseffizienz widersprechen würde. 

Allerdings werden in der Anfrage Nr. 273/XV Bestimmungen angeführt, die für die örtlichen 
Körperschaften in unserer Region nicht gelten (Art. 7 des GvD Nr. 150/2009 und Art. 10 Abs. 8 
Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013).  

- Die Autonomen Regionen waren nämlich nicht verpflichtet, das GvD vom 27. Oktober 2009, Nr. 
150 „Durchführung des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15 betreffend die Optimierung der 
Produktivität im öffentlichen Dienst sowie die Effizienz und Transparenz der öffentlichen 
Verwaltungen“ direkt umzusetzen, sondern mussten lediglich die Grundsätze des 
Ermächtigungsgesetzes (Gesetz vom 4. März 2009, Nr. 15 „Ermächtigung an die Regierung
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zwecks Optimierung der Produktivität im öffentlichen Dienst und die Effizienz und Transparenz 
der öffentlichen Verwaltungen sowie ergänzende Bestimmungen betreffend die dem Nationalen 
Rat für Wirtschaft und Arbeit und dem Rechnungshof zugewiesenen Aufgaben“) übernehmen. 
Der regionale Gesetzgeber hat (mit Regionalgesetz vom 25. Mai 2012, Nr. 2) diese Grundsätze 
in die regionale Gemeindeordnung übernommen und dabei das System zur Performance-
Messung und -Bewertung der besonderen Größe, Organisation und Gliederung unserer 
örtlichen Körperschaften angepasst, weil das komplexe im GvD Nr. 150/2009 vorgesehene 
Modell, das die starre hierarchisch-organisatorische und in mehrere Führungsebenen 
gegliederte Struktur der Ministerien widerspiegelt, für nicht umsetzbar befunden wurde. 

- Zum Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 wird selbst in der Anfrage eingeräumt, dass 
er aufgrund des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 i.d.g.F. für die 
Gemeinden von Trentino-Südtirol nicht gilt. 

Demnach ist die Feststellung der Anfragesteller, dass in den örtlichen Körperschaften der Region 
und insbesondere in den als Beispiel genannten Gemeinden Dro, Arco und Riva del Garda die 
Zuerkennung der Ergebniszulage aufgrund der gängigen Praxis unrechtmäßig erfolgt, was einem 
objektiven und formellen Verfahren ex lege und den Bestimmungen über die Produktivität der 
öffentlichen Arbeitnehmer und die Verwaltungseffizienz widerspricht, unbegründet. 

Faktisch wird in der Anfrage Nr. 273/XV die Frage der politischen Opportunität bezüglich der vom 
regionalen Gesetzgeber bei der Übernahme der Grundsätze der Performance-Messung und 
-Bewertung sowie der Transparenz zum Zweck der Zuerkennung der Ergebniszulage an 
Gemeindesekretäre und -führungskräfte getroffenen Entscheidungen aufgeworfen. 

Wie bereits erklärt, hat der regionale Gesetzgeber die Grundsätze bezüglich der Performance-
Messung und -Bewertung sowie der Transparenz in eine Regelung übernommen, die der 
besonderen Größe, Organisation und Gliederung unserer örtlichen Körperschaften gerecht wird. 

Eine vollständige Übernahme der im GvD Nr. 150/2009 und im Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) des GvD 
Nr. 33/2013 enthaltenen Regelung in Sachen Transparenz würde nämlich eine unnötige und mit 
der besonderen Größe, Organisation und Gliederung unserer örtlichen Körperschaften nicht 
vereinbare Belastung der Verfahren und der Einrichtungen, die für die Performance-Messung und 
-Bewertung zuständig sind, nach sich ziehen. 

Zu Z. 2) der Anfrage Nr. 273/XV, nämlich ob der Präsident der Region beabsichtigt, die 
Transparenz des Systems der Performance-Messung und -Bewertung zu fördern und beachten zu 
lassen, zwecks Kontrolle, dass die oben genannten Zuerkennungen von öffentlichen Mitteln 
aufgrund der gängigen Praxis nicht unrechtmäßig erfolgen, um nicht einem objektiven und 
formellen Verfahren ex lege und den Bestimmungen über die Produktivität der öffentlichen 
Arbeitnehmer und die Verwaltungseffizienz zu widersprechen, wird darauf hingewiesen, dass die 
Region nicht für die Aufsicht und Kontrolle über die örtlichen Körperschaften zuständig ist. Laut Art. 
54 Abs. 1 Z. 5) des Sonderstatuts obliegt nämlich die Aufsicht und Kontrolle über die 
Gemeindeverwaltungen, (...) über die Verwaltungsverbände und über die anderen örtlichen 
Körperschaften und Anstalten, einschließlich der Befugnis zur gesetzlich begründeten 
Suspendierung und Auflösung ihrer Organe, der (jeweiligen) Landesregierung. 
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Darüber hinaus wurde mit Art. 9 Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 
betreffend die Änderung des V. Titels der Verfassung der Art. 130 der Verfassung und damit die 
Rechtmäßigkeitskontrolle über die Verwaltungsakte der örtlichen Körperschaften abgeschafft. 
Nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 sind Kontrollen über die Akte der örtlichen 
Körperschaften demnach in jedem Fall überholt, wie ausdrücklich im Art. 66 Abs. 2 des 
Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 erklärt wird (siehe Art. 78 des mit DPReg. vom 
1. Februar 2005, Nr. 3/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol i.d.g.F.). 

Mit freundlichen Grüßen 

- Josef Noggler - 
[digital signiert] 

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle 
gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten 
Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der 
unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 
des GvD Nr. 39/1993). 

 


